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Beschlussesentwurf:  
 
§ 3 Absatz 4 soll lauten: 
Die Rückforderung von Beiträgen für landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 
erfolgt unabhängig von Ausgleichsabgaben nach diesem Gesetz. 
 
§ 5 Absatz 2 soll lauten: 
Die Vorteile aus Umzonungen von Arbeits-, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriezonen, 
Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen, Weiler- und landwirtschaftlichen Kernzonen sowie 
analogen kommunalen Bauzonen in Wohn- oder Kernzonen sind ebenfalls auszugleichen. 
 
Eventualantrag, wenn dem Antrag der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission zu § 5 Absatz 

3 zugestimmt wird (Folgekorrektur): 

 
§ 13 Absatz 2 soll lauten: 
Die Abgabeerträge aus Einzonungen von kommunaler Bedeutung und aus Umzonungen 

sowie die Anteile über 20 Prozent der Erträge aus den übrigen Einzonungen fliessen an die 
Einwohnergemeinden. Die übrigen Erträge gelangen zweckgebunden an den Kanton. 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf Regierungsrats. 
 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident:  Aktuarin:  
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